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Inhalt • Mittelbedarf für die Anerkennungsleistungen 
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Gesamtkosten/ 

Gesamterlöse 

• Die Kosten dieser Maßnahme betragen 15.072.000 € 

im Jahr 2024 und 20.198.000 € im Jahr 2025. 

Klimaprüfung Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Nein 

Entscheidungsvorschlag 

• Zustimmung zum vorgeschlagenen Mittelbedarf im 

Rahmen der Aufarbeitung der Missstände bei der Un-

terbringung von Kindern durch die Landeshauptstadt 

München seit 1945 

Gesucht werden kann im RIS 

auch unter: 

• Institutioneller Missbrauch 

• Schutz von Kindern und Jugendlichen 

• Finanzierung Aufarbeitung 
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Beschluss des Verwaltungs- und Personalausschusses als Feriensenat vom 21.08.2024  

Öffentliche Sitzung 

 

 

I. Vortrag der Referentin 

Zusammenfassung 

Mit Beschluss der Vollversammlung (VV) vom 28.07.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 /  

V 03275) wurde das weitere Vorgehen zum Thema Aufarbeitung der Missstände bei der 

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen durch die Landeshauptstadt München 

(LHM) seit 1945 beschlossen. Im nächsten Schritt wurde in der VV am 25.11.2021 

(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04703) die Besetzung einer Expert*innenkommission 

beschlossen, die den gesamten Aufarbeitungsprozess als unabhängiges Gremium 

steuern und begleiten soll.  

 

In der VV am 18.05.2022 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06265) wurde eine erste Finan-

zierung der verschiedenen für die Aufarbeitung benötigten Mittel vorgestellt und beschlos-

sen. Diese Mittel wurden mit Beschluss der VV vom 01.02.2023 (Sitzungsvorlage 

Nr. 20-26 / V 08523) um weitere 1.000.000 € aufgestockt, die für weitere Soforthilfen für 

Betroffene zur Verfügung standen. 

 

In den VV am 28.06.2023 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09615) wurden die Mittel für die 

wissenschaftliche Aufarbeitung erhöht, die Finanzierung der Soforthilfen weitergeführt 

sowie weitere Mittelbedarfe vorgestellt und beschlossen.  

 

In der VV am 20.12.2023 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11124) wurde ein Vorgehen zur 

Erarbeitung einer Kriterientabelle für die Anerkennungsleistungen vorgestellt und 

beschlossen. 

 

In der VV am 24.04.2024 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12141) wurden die Mittel für die 

Soforthilfen erneut um 1.000.000 € aufgestockt sowie ein Sachstandsbericht vorgestellt 

und die Zustimmung des Stadtrates zum weiteren Vorgehen eingeholt. 

 

Sowohl der LHM als auch der Unabhängigen Expert*innenkommission war es stets ein 

erklärtes Ziel, dass Betroffene Anerkennungsleistungen erhalten. Nach dem Abschluss 
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der externen Beratungsleistungen für die Erarbeitung einer Kriterientabelle für die 

Anerkennungsleistungen im Benehmen mit der Expert*innenkommission und dem 

Betroffenenbeirat werden nun entsprechende Mittel für diese Leistungen beantragt sowie 

die Mittel für die dazu benötigten Ausgabestrukturen.  

 

 

1 Empfehlung: Mittelbedarf für die Anerkennungsleistungen 

Im Vorgriff auf spätere Anerkennungsleistungen erhalten Betroffene, die sich in einem 

schlechten gesundheitlichen Zustand befinden, bereits seit August 2022 eine 

Soforthilfe in Form eines Einmal-Betrages. Die Betroffenen sollen dadurch zeitnah 

nach ihrer Antragsstellung mit der Soforthilfe einen Vorgriff auf die 

Anerkennungsleistungen erhalten können. 

 

Mit Stand 22.05.2024 haben 165 Antragssteller*innen Anträge auf Soforthilfen 

und/oder Anerkennungsleistungen über die Anlaufstelle für Betroffene (Träger 

KINDERSCHUTZ MÜNCHEN) gestellt. In acht Fällen wurden nur 

Anerkennungsleistungen beantragt, in 157 Fällen Anerkennungsleistungen und 

Soforthilfen. Von den 157 Anträgen auf Soforthilfen sind 20 Anträge in der 

Bearbeitung, vier Anträge wurden abgelehnt und die übrigen Anträge wurden mit 

Soforthilfen zwischen 5.000 € und 40.000 € beschieden.  

 

Mit Beginn der Aufarbeitung von Missständen in Heimen, Pflege- und 

Adoptionsfamilien hat der Stadtrat das Sozialreferat beauftragt, für von Gewalt und 

Missbrauch Betroffene Anerkennungsleistungen zur Verfügung zu stellen 

(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03275). In der VV am 20.12.2024 (Sitzungsvorlage Nr. 

20-26 / V 11124) wurden insgesamt Mittel in Höhe von 80.000 € für 

Beratungsleistungen auf Basis von Honorardienstleistungen zur Verfügung gestellt. 

Unter Inanspruchnahme von juristischer, therapeutischer und medizinischer Beratung 

wurde ein Konzept sowie der Mittelbedarf für die Anerkennungsleistungen erarbeitet. 

 

Die Expert*innenkommission rechnet im Benehmen mit der Anlaufstelle mit einem 

Gesamtvolumen mit ca. 250 Antragsstellungen auf Anerkennungsleistungen (165 

Anträge liegen aktuell vor). 

Für die Auszahlung der Anerkennungsleistungen empfiehlt die 

Expert*innenkommission ein Volumen von 35 Mio. €, davon sollen 15 Mio. € bereits in 

2024 und 20 Mio. € in 2025 abgerufen werden können. 

 

 

2 Antragsbearbeitung und Ausreichung der Anerkennungsleistungen 

Das für die Soforthilfen bereits im Sommer 2022 entwickelte Antragsformular 

beinhaltet die Abfrage aller relevanten Informationen zur Ausreichung der 

Anerkennungsleistungen, weshalb die Antragsbearbeitung auf Anerkennungsleistung 

nach Freigabe und zur Verfügungstellung der Mittel durch den Stadtrat und 

Einrichtung der entsprechenden Strukturen direkt beginnen kann. 

Anerkennungsleistungen stellen eine freiwillige Leistung der Landeshauptstadt 

München im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel dar, die ohne Anerkennung 

einer Rechtspflicht gewährt werden. Im Rahmen des freiwilligen 

Anerkennungsverfahrens besteht das Risiko, dass die im Verfahren gefundenen 
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Ergebnisse im Hinblick auf eingehende Klagen möglicherweise gerichtlich überprüft 

werden müssen. Das Risiko wird aber im Hinblick auf die Ausgestaltung des 

freiwilligen Anerkennungsverfahrens, die Höhe der Anerkennungsbeträge und den 

vorliegend sehr eingeschränkten gerichtlichen Prüfungsumfang als eher gering und 

beherrschbar eingestuft. 

 

Die Antragsbearbeitung soll durch ein separates Prüfungsgremium erfolgen, das alle 

Anträge inklusive der dazugehörigen Entscheidungen bzgl. der Soforthilfen erhält. Es 

werden hierfür geeignete Personen der vier Fachlichkeiten Jurist*in Opferschutz, 

Psychiatrie und Psycho- und Verhaltenstherapie, Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie und Historie benötigt und sollen beauftragt werden. 

Das Prüfungsgremium erarbeitet für alle Anträge individuelle Empfehlungen für die 

Höhe der jeweiligen Anerkennungsleistung und gibt diese Empfehlung an die 

Expert*innenkommission weiter. Diese bespricht die Empfehlungen in der 

monatlichen Kommissionssitzung und hat die Möglichkeit, Rückfragen an das 

Prüfungsgremium zu stellen. Im Rahmen einer Beschlussvorlage des Sozialreferats 

wird die Empfehlung des Prüfungsgremiums gemeinsam mit einer Stellungnahme der 

Expert*innenkommission an den Kinder- und Jugendhilfeausschuss (KJHA) 

weitergegeben. Nach finanzwirksamer Beschlussfassung durch die VV erfolgt die 

Auszahlung der Anerkennungsleistungen an Betroffene (vgl. Anlage 1). 

 

Antragssteller*innen können nach Erhalt der Anerkennungsleistung nähere 

Informationen zur Entscheidungsfindung hinsichtlich ihres Antrages auf Nachfrage bei 

der Geschäftsführung der Expert*innenkommission erhalten. Auf Wunsch können in 

einem Überprüfungsverfahren Antragssteller*innen im direkten Kontakt mit der 

Expert*innenkommission die Antragsunterlagen sowie die Dokumentation des 

Entscheidungsfindungsprozesses einsehen. 

 

Antragssteller*innen steht es frei, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen 

und Unterlagen vorzulegen, so dass auch zu einem späteren Zeitpunkt ggf. eine 

erneute Prüfung erfolgen kann, in der weitere Tatbestände berücksichtigt werden 

können. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, da Betroffene sich oft erst sukzessiv 

an Tatgeschehen erinnern und/oder dieses formulieren können. 

Mit dem Anschreiben bei der Auszahlung der Anerkennungsleistung werden 

Betroffene auf diese Möglichkeiten in einer traumasensiblen Formulierung 

hingewiesen. 

 

Essenziell ist es, innerhalb des gesamten Aufarbeitungs- und Antragsprozesses mit 

den Betroffenen einen Umgang auf Augenhöhe zu führen und die generelle 

Glaubwürdigkeit der Aussagen von Betroffenen als gegeben anzunehmen. 

 

 

2.1 Einrichtung eines Prüfungsgremiums 

Das Sozialreferat trägt als für die Missstände mitverantwortliche Institution auch die 

Verantwortung für den Aufarbeitungsprozess und damit für die Schaffung von 

Strukturen, die eine intensive und möglichst vollständige Aufarbeitung ermöglichen. 

Um die Anerkennungsleistungen unabhängig und mit entsprechender Expertise an 

Betroffene auszureichen, soll ein vierköpfiges Prüfungsgremium eingesetzt werden. 
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Hierfür sollen Aufträge an geeignete Personen über das städtische elektronische 

Vergabesystem vergeben werden.  

Als Mitglieder des Prüfungsgremiums sollen Personen der folgenden Fachlichkeiten 

beauftragt werden: 

1. Jurist*in / Rechtsanwält*in mit einschlägiger Expertise und Erfahrung im 
Bereich des Opferschutz 

2. Arzt der Psychatrie, Psycho- und Verhaltenstherapeut*in mit einschlägiger 
Erfahrung im Bereich der Anerkennung von Missbrauch 

3. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in mit einschlägiger Berufserfahrung 
4. Historiker*in mit einschlägiger Expertise im Bereich der Sozialhistorie und im 

Bereich der Anerkennung von Missbrauch 

Das Prüfungsgremium soll insbesondere folgende Aufgaben wahrnehmen, die 

vertraglich geregelt werden: 

• Sichtung und Bearbeitung aller Anträge auf Anerkennungsleistung 

• Erstellung einer Empfehlung für den Stadtrat und die Expert*innenkommission 

gemäß der Kriterientabelle für Anerkennungsleistung, die monatlich in den 

KJHA eingebracht wird 

• Beratung und Austausch über die Empfehlungen der Anerkennungsleistungen 

mit der Expert*innenkommission 

• Gegebenenfalls notwendige Anpassung(en) der Empfehlungen 

 

 

Es soll im Vertrag mit den Personen auch geregelt werden, wie die Entscheidungen 

fallen: Innerhalb des Prüfungsgremiums sind alle Mitglieder stimmberechtigt, 

Beschlüsse werden mehrheitlich gefasst. 

 

Das Prüfungsgremium wird alle Anträge in chronologischer Reihenfolge der 

Antragsstellung in jeweils monatlichen Tranchen zu mindestens zehn Anträgen der 

Expert*innenkommission vorlegen, die diese mit einer Stellungnahme versieht und an 

den KJHA weitergibt. Daraus ergibt sich ein monatlicher Sitzungsrhythmus bis 

mindestens Anfang 2026, alle Sitzungen müssen hinreichend durch ein 

Ergebnisprotokoll protokolliert werden, so dass die Einordnungen in die 

Kriterientabelle für die Expert*innenkommission nachvollzogen werden können. 

 

2.2 Vergabeermächtigung und Geschäftsordnung für das 

Prüfungsgremium 

 
Nachdem der geschätzte Auftragswert für die Beauftragung der Mitglieder des 
Prüfungsgremiums die Wertgrenze der Geschäftsordnung des Stadtrats der 
Landeshauptstadt München übersteigt, ist eine Vergabeermächtigung durch den 
Stadtrat erforderlich. 

 
Aufgrund der Beschlüsse des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 16.01.2013 
und der Vollversammlung vom 23.01.2013 über die Zuständigkeit von Ausschüssen bei 
Vergabeverfahren ist die Vorlage wegen der zentralen Ressourcenverantwortung und 
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der Sachbezogenheit im zuständigen Fachausschuss vor Durchführung der 
Ausschreibung zu behandeln. 

 
In der Beschlussvorlage werden auch Angaben über Kosten, bzw. den geschätzten 
Auftragswert gemacht. Diese Angaben können vorliegend aber öffentlich behandelt 
werden, da bei der Vergabe der freiberuflichen Leistungen ausschließlich 
Qualitätskriterien entscheiden sollen und die Vergütung als entsprechende 
Fallpauschale einheitlich vorgegeben wird. Ein nichtöffentlicher Teil der Vorlage ist 
daher entbehrlich.  

 
Die Vergabe der Leistungen erfolgt im Einvernehmen der Vergabestelle 1 durch die 
Vergabestelle des Sozialreferates. 

 
 

Es handelt sich bei den Leistungen um solche, die im Rahmen einer freiberuflichen 

Tätigkeit angeboten werden. Sie sind im Wettbewerb zu vergeben, wobei es aufgrund 

der besonderen Umstände und Reichweite der Aufgabebedeutung in besonderem Maß 

auf die Geeignetheit, Erfahrung, Kompetenz und Qualität der Personen ankommt. Ein 

Preiswettbewerb soll nicht stattfinden, weshalb jedes Mitglied dieselbe Fallpauschale 

von 300 EUR erhalten soll.   
 

Der geschätzte Auftragswert liegt unter dem einschlägigen Schwellenwert von EUR 
750.000,00 (netto).  
Es handelt sich bei den zu beschaffenden Leistungen um sog. soziale und besondere 
Dienstleistungen des Anhangs XIV zur EU-Richtlinie 2014/24/EU. 

 
 
Es erfolgt ein einheitliches Vergabeverfahren, welches in vier Fachlose aufgeteilt wird.  
Jedes Los hat denselben geschätzten Auftragswert, da dieselbe Fallpauschale 
zugrunde gelegt werden soll. 

 

Das zu beauftragende Prüfungsgremium soll für die Erbringung der freiberuflichen 

Leistungen eine angemessene Vergütung erhalten. In den Verträgen für die zu 

beauftragenden Personen werden neben den Aufgaben und Leistungspflichten weitere 

Vorgaben zur Tätigkeit geregelt, wie beispielsweise die Einhaltung der 

Geschäftsordnung (Anlage 2). Bei der benötigten Leistung ist eine äußerst hohe 

Qualität sicherzustellen sowie einschlägige Expertise notwendig.  

Daher werden im Rahmen der nationalen Verhandlungsvergabe nur geeignete 

Expert*innen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Referenzen und Eigenerklärungen zur 

Eignung sind vorzulegen. 

Die Entscheidung über die Gremiumsmitglieder fällt nach qualitativen Kriterien. 

 

Der Vorbereitungsaufwand für einen einzelnen Antrag beläuft sich auf durchschnittlich 

rund drei Stunden, nicht eingerechnet sind hier die Sitzungszeiten zur Abstimmung mit 

den anderen Gremiumsmitgliedern und der Expert*innenkommission sowie die 

Erstellung der Empfehlung und der Anlage eines Verzeichnisses der Gewalttaten und 

Missstände zur Einordnung in die Kriterientabelle. 
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Die Vergütung soll anhand einer Fallpauschale einheitlich für jedes Gremiumsmitglied 

erfolgen. Die Vergütung soll nach der von der VV beschlossene Anzahl an Fällen 

berechnet werden. Für die Vergütung des Prüfungsgremiums wird für 2024 daher ein 

Mittelbedarf in Höhe von 72.000 € und für 2025 in Höhe von 198.000 € benötigt (vgl. 

Anlage 2). 

Die Verträge sollen auf zwei Jahre angelegt sein.  

 

Für das Prüfungsgremium wird eine Geschäftsordnung erstellt (vgl. Anlage 3), die bei 

Bedarf durch die Expert*innenkommission überarbeitet werden kann. In den 

Verträgen mit den Mitgliedern des Prüfungsgremiums wird dieses Anpassungsrecht 

der Kommission in Bezug auf die Geschäftsordnung vereinbart. 

 

2.3 Beschleunigte Beschlussfassung 

Nach Fassung des vorliegenden grundsätzlichen Finanzierungsbeschlusses sollen in 

Folge wiederkehrend in den Sitzungen des KJHA die Auszahlungen der 

Anerkennungsleistungen an Betroffene beschlossen werden. 

  

Die Empfehlungen des Prüfungsgremiums inklusive der Stellungnahmen der 

Expert*innenkommisison können jedoch jeweils nur mit einer sehr kurzen Vorlaufzeit 

als Beschlussvorlagen zu den Terminen des KJHA vorgelegt werden. 

Mit diesen Beschlussvorlagen werden keine neuen Mittel mehr angemeldet und/oder 

beschlossen. 

 

Um vorrangig das Verfahren zu beschleunigen, aber auch um die Ressourcen der 

öffentlichen Verwaltung zu schonen, wurde zwischen dem Sozialreferat und der 

Stadtkämmerei auf Arbeitsebene abgestimmt, dass aus den o. a. Gründen auf die 

Einbindung der Stadtkämmerei verzichtet werden kann, sofern sich die 

Umsetzungsbeschlüsse im Rahmen des Grundsatzbeschlusses bewegen. 
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3 Darstellung der Kosten und der Finanzierung 

Die finanziellen Auswirkungen betreffen folgendes Produkt: 

• 40363300 

 

3.1 Zahlungswirksame Kosten im Bereich der laufenden Verwaltungstä-

tigkeit 

Die hier aufgeführten Kosten stellen nur den vorerst überschlägig berechneten 

Finanzierungsbedarf der Anerkennungsleistungen dar und erheben keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der Gesamtkosten der Aufarbeitung von 

Missständen in der Heimerziehung, Pflege- und Adoptionsfamilien. 

 

 dauerhaft einmalig befristet 

Summe zahlungswirksame Kosten 
 
 

15.072.000,-- 
in 2024 

 
20.198.000,-- 

in 2025  

davon:    

Personalauszahlungen (Zeile 9)*    

Auszahlungen für Sach- und Dienst-
leistungen (Zeile 11)**    

Transferauszahlungen (Zeile 12)  

15.000.000,-- 
in 2024 

 
20.000.000,-- 

in 2025 
  

Sonstige Auszahlungen aus lfd. Ver-
waltungstätigkeit (Zeile 13)  

72.000,-- 
in 2024 

 
198.000,-- 

in 2025 
  

Arbeitsplatzkosten    

Zinsen und sonstige Finanzauszah-
lungen (Zeile 14)    

Nachrichtlich Vollzeitäquivalente    

 

Die nicht zahlungswirksamen Kosten (wie z. B. interne Leistungsverrechnung, Steuerungsumlage, 

kalkulatorische Kosten) können in den meisten Fällen nicht beziffert werden. 

 

** ohne arbeitsplatzbezogene IT-Kosten 
 

3.2 Messung des nicht monetären Nutzens durch Kennzahlen bzw. Indi-

katoren 

Der nicht monetäre Nutzen ist bei diesem Thema nicht darstellbar. Aus 

historischer Perspektive besteht eine Verantwortung der LHM. Aus dieser 

Verantwortung heraus lässt sich nach heutigem Kenntnisstand der 
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verschiedenen Kontexte und Faktoren, die zu den Missständen führten, eine 

Pflicht der LHM gegenüber den Betroffenen ableiten, die darin besteht, 

Verantwortung zu übernehmen, eine gründliche Aufarbeitung durchzuführen und 

die Möglichkeit der Beantragung von Soforthilfen und Anerkennungsleistungen 

zu ermöglichen.  

Den Betroffenen soll vor Politik, Institutionen und der Stadtgesellschaft das ihnen 

zustehende Gehör verschafft und die Missstände in aller Deutlichkeit und Öffent-

lichkeit anerkannt werden. 

Die LHM versteht die Aufarbeitung als eine Möglichkeit, zum heutigen Zeitpunkt 

Verantwortung für die Missstände ihrer Institutionen und in ihren Strukturen zu 

übernehmen und damit einen Rahmen für eine gesellschaftliche Anerkennungs-

kultur für das Leid der Betroffenen zu schaffen. 

 

3.3 Finanzierung 

Die beantragte Finanzierung der Anerkennungsleistungen sowie der 

dazugehörigen Vergütung für das Prüfungsgremium in Höhe von 15.072.000 € in 

2024 kann weder durch Einsparungen noch aus dem eigenen Referatsbudget 

erfolgen. 

 

Die beantragte Ausweitung wurde weder zum Eckdatenbeschluss 2024 noch 

2025 angemeldet, ist aber dringend notwendig und unabweisbar. Eine 

Anmeldung der Mittel für 2024 und 2025 über die Eckdatenbeschlüsse war nicht 

möglich, da zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Anmeldungen die finanziellen 

Bedarfe noch nicht bekannt waren. 

 

Eine Anmeldung der Mittel im Rahmen des regulären Haushaltsaufstellungsver-

fahrens würde eine erhebliche zeitliche Verzögerung bedeuten. Da die Mittel be-

reits 2024 zur Verfügung gestellt werden sollen, ist eine unmittelbare Bereitstel-

lung der Mittel erforderlich. 

 

Die Missstände in Heimen, Pflege- und Adoptionsfamilien, denen Kinder und Ju-

gendliche im Verantwortungsbereich der LHM ausgesetzt waren, bedürfen in 

höchster Dringlichkeit einer umfangreichen und tiefgründigen Aufarbeitung. 

Aus diesem Grund ist eine schnellstmögliche Umsetzung des 

Aufarbeitungsvorhabens unabweisbar. 

 

Eine dem aktuell gültigen Haushaltsplanaufstellungsverfahren entsprechende 

Behandlung der Beschlussvorlage erst nach dem Eckdatenbeschluss ist somit 

zeitlich nicht möglich. 

 

4 Klimaprüfung 

Das Thema des Vorhabens ist laut dem Leitfaden zur Klimaschutzprüfung nicht 

klimarelevant. Eine Einbindung des Referats für Klima- und Umweltschutz ist 

nicht erforderlich. 
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Anhörung des Bezirksausschusses 

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung eines Bezirksausschusses nicht vorge-

sehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung). 

 

Abstimmung mit anderen Referaten und Stellen 

Die Beschlussvorlage ist mit der Stadtkämmerei und mit der Gleichstellungsstelle für 

Frauen abgestimmt. Die Stellungnahme der Stadtkämmerei ist als Anlage 4 beigefügt. 

Das Sozialreferat wird die Höhe des tatsächlichen Mittelabflusses insbesondere im Jahr 

2024 kritisch überprüfen. 

 

Der Korreferentin, Frau Stadträtin Nitsche, der Verwaltungsbeirätin, Frau Stadträtin Odell, 

der Stadtkämmerei, dem Direktorium - Rechtsabteilung, dem Migrationsbeirat, der 

Gleichstellungsstelle für Frauen und dem Sozialreferat/Fachstelle für 

migrationsgesellschaftliche Diversität ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet 

worden. 

 

 

II. Antrag der Referentin 

 

1. Der Unabweisbarkeit des Mittelbedarfes für die Anerkennungsleistungen und der 

dazugehörigen Ausgabestrukturen im Rahmen der Aufarbeitung der Heimerziehung, 

Pflege und Adoption für 2024 und 2025 wird zugestimmt. 

 

Mittel für Anerkennungsleistungen 

 

2. Das Sozialreferat wird beauftragt, die einmalig erforderlichen Haushaltsmittel für die 

Anerkennungsleistungen für Betroffene in Höhe von 15.000.000 € im Rahmen der 

Nachtragshaushaltsplanaufstellung 2024 bei der Stadtkämmerei zusätzlich anzumel-

den (Finanzposition 4070.700.0000.2, Innenauftrag 602900198). 

 

3. Das Sozialreferat wird beauftragt, die einmalig erforderlichen zahlungswirksamen 

Haushaltsmittel in 2025 für die Anerkennungsleistungen für Betroffene in Höhe von 

20.000.000 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2025 bei der Stadtkämmerei 

zusätzlich anzumelden (Finanzposition 4070.700.0000.2, Innenauftrag 602900198). 

 

Ausgabestrukturen für Anerkennungsleistungen 

 

4. Der Stadtrat stimmt den aufgeführten Aufgaben des Prüfungsgremiums zu (vgl. Ziffer 

2.1 im Vortrag der Referentin). 

 

5. Der Stadtrat stimmt der Vergabe der Besetzung des Prüfungsgremiums zu und 

ermächtigt die Vergabestelle des Sozialreferates die Aufträge nach den in dieser 

Vorlage genannten Rahmenbedingungen an geeignete Personen zu vergeben. 
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6. Sachkosten für das Prüfungsgremium: 

Das Sozialreferat wird beauftragt, die im Jahr 2024 erforderlichen zahlungswirksamen 

Haushaltsmittel für das Prüfungsgremium (Vergütung) im Rahmen des 

Nachtragshaushalts 2024 in Höhe von 72.000 € sowie die in 2025 erforderlichen 

Haushaltsmittel in Höhe von 198.000 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 

2025 bei der Stadtkämmerei zusätzlich anzumelden (Finanzposition 

4070.400.0000.9, Innenauftrag 602900198). 

 

7. Der Stadtrat stimmt dem Vorgehen zum Erreichen einer beschleunigten 

Beschlussfassung zu (vgl. Ziffer 2.3 im Vortrag der Referentin). 

 

8. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

 

 

 

III. Beschluss 

nach Antrag. 

 

 

 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München 

 

Der / Die Vorsitzende Die Referentin 

 

 

 

 

 Dorothee Schiwy 

Ober/Bürgermeister/in Berufsmäßige Stadträtin 

 

 

IV. Abdruck von I. mit III. 

über D-II-V/SP (2x) 

an das Revisionsamt 

z. K. 

 

  



Seite 11 von 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Wv. Sozialreferat 

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt. 

 

2. An das Sozialreferat/Fachstelle für migrationsgesellschaftliche Diversität 

An die Gleichstellungsstelle für Frauen 

An das Sozialreferat, S-GL-F (2x) 

An das Sozialreferat, S-II-LG/F 

z. K. 

 

Am 


